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Ausführlicher Beratungsverlauf

19.10.2022 Sitzung des Bauausschusses der Gemeinde 
Hohenkirchen

Wortprotokoll

Im Zusammenhang mit der Beschlussvorlage wird der neue Entwurf erörtert. Die 
Anzahl der Baugrundstücke wurde auf 14 reduziert. Ferienwohnungen und 
Zweitwohnungen sollen ausgeschlossen werden. Der geänderte Entwurf soll in 
der kommenden GV erneut beraten werden.

Beschluss
Beschluss:
Der Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen empfiehlt folgende 
Beschlussfassung:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt den am 13. 

Dezember 2018 gefassten Satzungsbeschluss (Bestandteil des Beschlusses 
Nr. GV Hokir/18/12924) über den Bebauungsplan Nr. 21 "Wohngebiet am 
Birken- und Butscherweg" aufzuheben. Die weiteren Bestandteile des 
Beschlusses Nr. GV Hokir/18/12924 bleiben unberührt und besitzen weiterhin 
Gültigkeit.   

2. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen fasst den Beschluss 
über die Erweiterung des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes 
Nr. 21 der Gemeinde Hohenkirchen. Der bisherige Geltungsbereich wird um 
die unbebauten Flächen am Birkenweg mit dem Ziel, die planungsrechtliche 



Ausdruck vom: 25.10.2022
Seite: 2/2

Grundlage für eine straßenbegleitende Wohnbebauung zu schaffen, erweitert 
(sh. Anlage 1). 

3. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt, dass das 
Verfahren für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 21 künftig für die 
Teilbereiche 1 und 2 nach § 13a BauGB (Teilbereich 1) und § 13b BauGB 
(Teilbereich 2) durchgeführt wird (sh. Anlage 2). Damit wird auch für den 
Teilbereich des bisherigen Geltungsbereiches, der Außenbereichsflächen 
gemäß § 35 BauGB überplant, und für den das Aufstellungsverfahren mit dem 
Aufstellungsbeschluss (am 04. September 2013) und seiner ortsüblichen 
Bekanntmachung (am 13. September 2013) nach § 13a BauGB eingeleitet 
wurde, auf ein Planverfahren zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen in 
das beschleunigte Verfahren gemäß § 13b BauGB ohne Durchführung einer 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB umgestellt. 

4. Die ortsübliche Bekanntmachung ist alsbald vorzunehmen.

Abstimmung
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der Mitglieder: 7
davon anwesend: 5
Zustimmung: 5
Ablehnung: 0
Enthaltung: 0
Befangenheit: 0
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